
Ehrenamtliches Engagement ist für den Staat
unverzichtbar. „Ein Ehrenamt bietet den Bür-
gern die Chance, durch Eigeninitiative die
Gesellschaft mitzugestalten“, sagt Manfred
Lieske, Geschäftsführer der Landesunfallkas-
se NRW.„Auch könnten sich Kommunen oder
Länder vieles nicht mehr leisten, wenn sich
nicht so viele Menschen mit unentgeltlichem
und hohem persönlichen Einsatz für das
Gemeinwohl einbringen würden.“

Ein Staat, der zunehmend auf bürgerschaft-
liches Engagement und Ehrenamt setze, müsse
aber auch Rahmenbedingungen schaffen, die
den Menschen helfen, ihr Engage-
ment für das Gemeinwohl selbst zu
organisieren, so Lieske: „Der gesetz-
liche Unfallversicherungsschutz für
ehrenamtlich Tätige ist eine dieser
Rahmenbedingungen und stärkt 
das Ehrenamt.“ Die Unfallversiche-
rungsträger (UV-Träger) der öffent-
lichen Hand in NRW begrüßen es
daher, dass der Gesetzgeber seit 2005 den gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz fürs Ehrenamt
erweitert und dadurch Versicherungslücken
geschlossen hat. „Wer sich für andere einsetzt,
muss auf den Schutz der Solidargemeinschaft
bauen können, egal ob er Blut spendet, sich in

der Feuerwehr engagiert oder Vorsitzender eines
Sportvereins ist“, meint Lieske. Die neuen gesetz-
lichen Möglichkeiten, mehr Ehrenamtliche als
bisher unter den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz zu stellen, sind von den Berufs-
genossenschaften und öffentlichen UV-Trägern
bereits umgesetzt worden. So haben beispiels-
weise die beiden Gemeindeunfallversicherungs-
verbände in NRW ihre Satzungen entsprechend
geändert (siehe dazu auch Seite 3). „Durch die-
se Satzungsänderungen ist der Schutz sehr umfas-
send. Ob es nun noch Raum für die private Lan-
desversicherung gibt, ist fraglich“, sagt Lieske.
Das Land NRW hatte diese private Landesver-

sicherung (Unfall- und Haftpflicht-
Versicherung) eingeführt, um alle
bürgerschaftlich Engagierten abzu-
sichern. Manfred Lieske: „Den
Bereich Haftpflicht abzusichern,
bleibt sinnvoll. Ob sich jedoch der
finanzielle Aufwand für das Land 
im Bereich der privaten Unfallver-
sicherung weiterhin lohnt, sollte

überprüft werden. Ehrenamtliche sind bei der
gesetzlichen Unfallversicherung bestens aufge-
hoben. Sie unter unseren Schutz zu stellen, ist
der richtige Weg und ist der Preis für mehr
Demokratie und weniger Staat.“
infoplus als PDF: infoplus@kompart.de

Die Broschüre „Zu Ihrer
Sicherheit – Unfallversi-
chert im Ehrenamt“ hat
das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
neu aufgelegt. Sie kann
bestellt werden unter:
www.bmas.bund.de

Ehrenamt

Gesetzlicher Schutz ist
die beste Absicherung 

Bernd Vallentin,
Sprecher der
Unfallversicherer 
der öffentlichen
Hand in NRW
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Broschüre

Engagiert helfen
„Engagiert helfen“ ist der

Titel einer neuen Broschüre des
NRW-Innenministeriums. Sie
informiert rund ums Thema
Ehrenamt bei Feuerwehr und
Katastrophenschutz. Die Bro-
schüre steht zum Download
auf der Internetseite des NRW-
Innenministeriums bereit.
Infos: www.im.nrw.de

Handbuch

Gesunde Lehrer
Ein Handbuch zur „Lehrer-

gesundheit“ hat der Gemein-
deunfallversicherungsverband
(GUVV) Westfalen-Lippe ge-
meinsam mit anderen heraus-
gegeben. Es wird auf der Home-
page des GUVV als Download
unter „Schriften/Medien“ an-
geboten. 
Infos: www.guvv-wl.de

Konferenz

Klinik als Partner
„Partnerschaften für Ge-

sundheit“ – unter diesem Mot-
to steht die 11. Nationale Kon-
ferenz gesundheitsfördernder
Krankenhäuser, die zugleich
die 1. Konferenz des Netzes
Rauchfreier Krankenhäuser ist.
Sie findet vom 20. bis 22. Sep-
tember 2006 in Unna statt. 
Infos: www.dngfk.de
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Stärken – nicht
überfordern
Das Ehrenamt ist eine wichtige
Stütze unserer Gesellschaft – wer
möchte dies bestreiten. Ohne 
dieses freiwillige Engagement
könnten viele Organisationen,
besonders Jugendverbände und
Sportvereine, ihre Aufgaben nicht
bewältigen. In vielen kleinen
Kommunen sind es die Freiwilli-
gen Feuerwehrleute, die allein
den Brandschutz sichern. Ehren-
amtlich Tätige übernehmen 
Verantwortung – und das unent-
geltlich. Dafür gilt ihnen Wert-
schätzung und Dank. Doch Ehren-
amtlichkeit hat Grenzen. Sie kann
öffentliche Daseinsvorsorge nicht
ersetzen. Verstärkt aufs Ehren-
amt zu setzen, darf daher nicht zu
einer Verschärfung der Situation
auf dem Arbeitsmarkt führen.
Es wird immer Bereiche geben, in
denen der Staat Arbeit, die er in
Auftrag gibt, bezahlen muss.
So kann zum Beispiel qualifizierte
Pflege älterer Menschen oder
qualifizierte Erziehung und Aus-
bildung von Mädchen und Jungen
in Schulen und Kindergärten
nicht durch ein noch so großes
ehrenamtliches Engagement
ersetzt werden. Das würde das
Ehrenamt überfordern.

In diesem Sinne Ihr

Bernd Vallentin
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Wer sich ehrenamtlich im
Auftrag der Kommunen für
soziale oder öffentliche Be-
lange einsetzt, kann bei
einem Unfall mit dem Schutz
der gesetzlichen Unfallver-
sicherung rechnen. Dies zei-
gen zwei Beispiele aus dem
Bereich des Gemeindeun-
fallversicherungsverbandes
(GUVV) Westfalen-Lippe und
des Rheinischen GUVV.

In einer westfälischen
Gemeinde soll das Freibad
geschlossen werden. Um das
Bad zu erhalten, gründen Bür-
ger einen privaten Förderver-
ein, der sich im Auftrag der
Gemeinde um die laufende
Unterhaltung des Freibades
kümmert. Als ein Mitglied 
des Fördervereins Aufsichts-
dienst hat und anstelle eines
städtischen Bademeisters den
Badebetrieb überwacht, stol-
pert er und bricht sich den Fuß.
Da der Mann für eine pri-
vatrechtliche Organisation im
Auftrag der Gemeinde ehren-
amtlich tätig ist, steht er unter
dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. 

Der GUVV Westfalen-Lippe
trägt deshalb die Kosten für die
medizinische Behandlung im
Krankenhaus und bei nieder-
gelassenen Ärzten. Auch die
Ausgaben für Krankengym-
nastik und Physiotherapie
sowie hiermit zusammenhän-
gende Fahrkosten werden über-
nommen. Weiterhin erhält der
Mann während der Arbeitsun-
fähigkeit Verletztengeld. 

Nach zwei Monaten ist der
Fuß soweit verheilt, dass der
Mann seine berufliche Tätig-
keit wieder aufnehmen kann.
Allerdings ist er hierbei noch
stark eingeschränkt. Da auch
sechs Monate nach dem Unfall
noch eine Minderung der Er-
werbstätigkeit von 20 Prozent
besteht, erhält er im Anschluss
eine Versichertenrente. 

Ein anderer ehrenamtlich
engagierter Bürger ist Mitglied
in einem Förderverein, der eine
rheinische Kommune bei der
Sanierung eines Dorfgemein-
schaftshauses unterstützt. Dies
geschieht im Auftrag der Kom-
mune. Ziel ist es, das Haus wie-
der nutzen zu können und auf
diese Weise das Gemeindeleben

im Ort zu fördern. Obwohl der
Dachbereich nicht gesichert 
ist, klettert der 60-Jährige auf
das Dach des Hauses, um die
Stromversorgung für die Arbei-
ten an der Gebäuderückseite
herzustellen. Dabei verliert er
den Halt und stürzt in die Tie-
fe. Lebensgefährlich verletzt
wird er mit dem Hubschrau-
ber in die Universitätsklinik
Köln geflogen. Doch die Hilfe
kommt zu spät – er stirbt in der
Klinik. 

Nach diesem tragischen
Unfall übernimmt der Rheini-
sche Gemeindeunfallversiche-
rungsverband die Kosten für
die Überführung des Verstor-
benen in seine Heimatgemein-
de und zahlt ein Sterbegeld an
die Angehörigen. 

Von den beiden erwachse-
nen Töchtern erhält die jünge-
re eine Halbwaisenrente, da sie
noch in der Ausbildung ist. Die-
se umfasst 20 Prozent des Jah-
resarbeitsverdienstes des Ver-
unglückten und wird maximal
bis zum 27. Lebensjahr gezahlt.
Die frühere Ehefrau des Ver-
unglückten erhält aufgrund
ihrer Scheidung keine Leistung.

Sozialer Einsatz

Hilfe für engagierte Bürger

Ehrenamt ist von
großer Bedeutung
Der gesetzliche Versicherungs-
schutz für das Ehrenamt ist aus-
gebaut worden – eine sinnvolle
Erweiterung?

Unsere Gesellschaft ist auf ein
zunehmendes ehrenamtliches En-
gagement angewiesen. Deshalb ist
die Erweiterung des versicherten
Personenkreises auf Ehrenamtliche,
die in Vereinen oder Verbänden im
Auftrag oder mit Zustimmung von
Kommunen tätig sind – zum Bei-
spiel in der Kinderbetreuung, bei
Heimbesuchsdiensten, im Kultur-
bereich, bei Feuerwehren oder Ret-
tungsdiensten – sehr zu begrüßen.

Wie profitieren die Städte und
Kommunen davon?

Das ehrenamtliche Engagement
ist für die Kommunen von großer
Bedeutung, weil oft Angebote erst
ermöglicht werden, die sonst nicht
zur Verfügung gestellt werden
könnten. Viele ,Ehrenamtler’ er-
warten zwar keinen materiellen
Ausgleich, jedoch eine Absiche-
rung der Risiken. Dem wird durch
die Ausweitung des Versicherungs-
schutzes Rechnung getragen. Viel-
leicht kann hierdurch auch die
Bereitschaft gestärkt werden, ein
Ehrenamt zu übernehmen.

Welchen Beitrag leistet die
gesetzliche Unfallversicherung
(GUV), um Menschen fürs Ehren-
amt zu begeistern?

Eine Aufgabe der GUV ist es, für
die ehrenamtliche Tätigkeit und die
dabei anfallenden Wege gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz
zu gewähren. Bei einem Arbeits-
unfall beinhaltet dies die Über-
nahme von Behandlungskosten, in
schweren Fällen die Zahlung von
Verletztengeld beziehungsweise die
Gewährung einer Rente.

Joachim Erwin,
Oberbürgermeister
der Stadt Düsseldorf
und Stellvertreter
des Präsidenten 
des Deutschen 
Städtetages

Drei Fragen an

Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“

„Bürgerschaftliches Enga-
gement hält die Gesellschaft 
zusammen. Es muss aber sicher
sein – vor allem für die, die 
hier aktiv werden“, meint Dr.
Michael Bürsch (SPD), Vorsit-
zender des Unterausschusses
„Bürgerschaftliches Engage-
ment“ im Deutschen Bundes-
tag. Wer ehrenamtliche Aufga-
ben wahrnimmt, ist mitunter
Unfallgefahren ausgesetzt. „Das
erfordert einen solidarischen
Schutz der Gesellschaft, den die
gesetzliche Unfallversicherung,

die GUV, bietet“, sagt Dr.
Bürsch. Die GUV unterstütze
die Versicherten im Schadensfall
mit allen geeigneten Mitteln.
Das zum 1. Januar 2005 in
Kraft getretene Gesetz zur
Erweiterung des unfallversiche-
rungsrechtlichen Schutzes bür-
gerschaftlich Engagierter trage
der wachsenden Bedeutung des
Ehrenamts Rechnung, indem es
weiteren zwei Millionen Enga-
gierten Schutz biete. Das Gesetz
stelle damit einen wichtigen
Baustein für eine nachhaltige

Förderung ehrenamtlichen Ein-
satzes dar. „Der Unterausschuss
‚Bürgerschaftliches Engage-
ment’ des Deutschen Bundes-
tages sieht in dem Gesetz einen
richtigen und wichtigen Schritt
in Richtung besserer Unfallver-
sicherungsschutz“, erklärt Dr.
Bürsch. „Grundsätzlich sollte
ein möglichst lückenloser Un-
fallversicherungsschutz für alle
Engagierten angestrebt werden.
Begrüßenswert wäre es, wenn
alle Engagierten unter dem
Schutz der GUV stünden.“

„Gesetz ist ein wichtiger Baustein“
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Der Gesetzgeber hat den
gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz für ehrenamtlich
Tätige erweitert und ist damit
Empfehlungen der Unfallver-
sicherungsträger (UV-Träger)
der öffentlichen Hand gefolgt.
„Durch diese Erweiterung ist
das Ehrenamt gestärkt wor-
den“, sagt Jochen Jahn, stell-
vertretender Geschäftsführer
des Rheinischen Gemeinde-
unfallversicherungsverbandes
(GUVV).

Besonders Kommunen über-
tragen immer mehr Aufgaben
auf Dritte. In vielen Kommu-
nen gibt es etwa Fördervereine 
zum Erhalt städti-
scher Schwimm-
bäder oder Initia-
tiven, die Paten-
schaften für einen
Spielplatz überneh-
men. Bislang war
der Kreis derjeni-
gen, die sich ehren-
amtlich engagierten und dafür
unter dem Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung (GUV)
standen, begrenzt. Ratsmitglie-
der, Schöffen, Wahlhelfer oder

Freiwillige Feuerwehrleute zum
Beispiel waren bereits gesetz-
lich unfallversichert, wer sich
ehrenamtlich in Vereinen oder
Bürgerinitiativen engagierte,
jedoch nicht. Im Jahr 2005 hat
das Gesetz zur Verbesserung
des unfallversicherungsrecht-
lichen Schutzes bürgerschaft-
lich Engagierter den Kreis der
versicherten Personen erweitert
und Versicherungslücken ge-
schlossen. Pflichtversichert ist
nun auch, wer sich in privat-
rechtlichen Organisationen,
zum Beispiel Vereinen, im Auf-
trag oder mit Zustimmung
einer Kommune ehrenamtlich
engagiert. Das neue Gesetz 

ermöglicht zudem
einen freiwilligen,
das heißt antrags-
abhängigen, Versi-
cherungsschutz für
gewählte Ehren-
amtsträger in ge-
meinnützigen Or-
ganisationen und

einen Versicherungsschutz
kraft Satzung für diejenigen
Ehrenamtlichen, die weder zu
den Pflichtversicherten noch zu
den freiwillig Versicherten

zählen. Versicherte kraft Sat-
zung müssen für gemeinnützi-
ge beziehungsweise mildtätige
Zwecke oder im öffentlichen
Interesse für eine Organisation
tätig seien. „Die UV-Träger der
öffentlichen Hand in NRW sind
gut vorbereitet und bereit, wei-
tere Ehrenamtliche unter ihren

Versicherungsschutz zu stellen“,
so  Jahn. Der Rheinische GUVV
und der GUVV Westfalen-Lip-
pe haben ihre Satzungen bereits
entsprechend geändert. Damit
der Versicherungsschutz kraft
Satzung greifen kann, fehlt
noch eine  Rechtsverordnung
des Landes.

NRW-Träger sind gut vorbereitet
Erweiterter Versicherungsschutz

Infos „Ehrenamt“ u. a.
unter: www.guvv-wl.de
(„Ehrenamt“ in „Suche“
eingeben)

Beispiel für eine Sat-
zungsänderung:
www.rguvv.de („Wir über
uns“, dann „Satzung“,
darin u. a.: § 32, § 32 a)
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... ein Feuerwehrseelsorger?

Karl-Heinz
Schanzmann
(59), Pfarrer der
evangelischen
Kirchenge-
meinde Ende in 
Herdecke und
„Fachberater
Seelsorge“ bei
der Freiwilligen
Feuerwehr 
Herdecke

Was macht eigentlich ...

Seit 16 Jahren kümmere ich 
mich ehrenamtlich als Seelsorger um 
die „psychosoziale Unterstützung“
(PSU) der Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr Herdecke. Dabei
steht mir seit kurzem ein Team von
PSU-Assistenten zur Seite. Die psy-
chosoziale Unterstützung ist not-
wendig, da Feuerwehrleute bei ihren
Einsätzen häufig mit belastenden
Eindrücken konfrontiert werden.
Bilder von Verstümmelten, Verletz-
ten und Toten steckt niemand so 
einfach weg. Besonders schlimm ist 
es, wenn Kinder zu den Opfern

gehören. Bei meiner Tätigkeit hilft
mir meine langjährige Erfahrung als
Gemeindepfarrer sowie die Ausbil-
dung zum „Fachberater Seelsorge“
am Institut der Feuerwehr in Müns-
ter, die zum Beispiel Kriseninterven-
tion und Psychotraumatologie zum
Inhalt hat. Diese Ausbildung haben
226 Feuerwehrseelsorger in NRW
absolviert. Als aktiver Feuerwehr-
mann bin ich auch selbst bei den
Einsätzen dabei. Dadurch kann ich
einschätzen, ob Einsatzkräfte see-
lische Unterstützung brauchen und
ihnen Entlastungsgespräche anbie-

ten. Die Einsatzkräfte lernen, mit
Eindrücken so umzugehen, dass sie
sie in ihr Leben integrieren können.
Falls dies nicht ausreicht, stelle ich
den Kontakt zu psychologischen
Fachkräften her. Die Kosten für eine
notwendige Therapie übernimmt die
Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) NRW.
Wichtiger Bestandteil meiner Arbeit
ist es außerdem, Feuerwehrleute
während ihrer Ausbildung auf den
Umgang mit seelischen Belastungen
vorzubereiten. Dafür hat die FUK
sehr anschauliches Unterrichtsmate-
rial zur Verfügung gestellt.

Versicherte Personen

Zum Thema

Mehr als 5,2 Millionen Menschen stehen unter dem Schutz der vier Unfallver-
sicherungsträger (UV-Träger) der öffentlichen Hand in NRW. Neben den gut
3,9 Millionen (75 %) Schülern, Studierenden und Kindergartenkindern waren im
Jahr 2005 auch mehr als 685.000 (13 %) ehrenamtlich Tätige versichert, darunter
freiwillige Feuerwehrleute, Blut- und Organspender, häuslich Pflegende und Rats-
mitglieder. Beschäftigte in kommunalen Unternehmen, Unternehmen des Landes
und in Privathaushalten stellten mit rund 620.000 (12 %) Versicherten die dritt-
stärkste Gruppe. Quelle: UV-Träger der öffentlichen Hand in NRW, 2006

rd. 685 Tsd.

rd. 620 Tsd.

rd. 3,9 Mio.

ehrenamtlich
Tätige

Beschäftigte

Schüler, Studierende,
Kindergartenkinder
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Personalien
Hans Lauf (54) 
ist zum alternie-
renden Vorsitzen-
den der Vertreter-
versammlung der

Landesunfallkasse (LUK)
NRW gewählt worden. Er
vertritt dort die Interessen
der Arbeitgeber. Der leiten-
de Ministerialrat ist beim
Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales 
des Landes NRW tätig.
Zum 1. Oktober 2006 wird
Hans Lauf für ein Jahr den
Vorsitz der Vertreterver-
sammlung übernehmen.

Bernd Pieper (50)
ist neuer amtieren-
der Vorsitzender
des Vorstands der
Landesunfallkasse
(LUK) NRW. Er wurde 
mit Kabinettsbeschluss der
nordrhein-westfälischen
Landesregierung als Arbeit-
gebervertreter benannt.
Bernd Pieper arbeitet als 
leitender Ministerialrat im
Finanzministerium des 
Landes NRW. Am 1. Okto-
ber 2006 wird er den jähr-
lich wechselnden Vorsitz
abgeben und seine Aufga-
ben als alternierender Vor-
sitzender des Vorstandes
weiterführen. 

„1. Internationaler Palliative
Care Kongress“ ist der Titel einer
Veranstaltung, die am 13. und
14. Juni 2006 in Friedrichshafen
am Bodensee stattfindet. The-
men des Kongresses sind: die
ambulante und stationäre
Palliativpflege sowie deren Ver-
netzung und Organisation.
www.home-care-kongress.de

Der 9. Jugendkongress in der
Deutschen Arbeitsschutzaus-
stellung (DASA) findet am 13.
und 14. September 2006 in
Dortmund statt. Neben Anre-
gungen, Einblicken und Infor-
mationen über die Berufswelt
wird den Besucherinnen und
Besuchern auch Kleinkunst,
Tanz und Musik geboten. Weite-
re Informationen im Internet:
www.dasa-jugendkongress.de

TERMINE
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Hilfeleistung

Wer Zivilcourage zeigt,
ist gesetzlich versichert
Es kostet viel Mut, bei Aus-
einandersetzungen einzu-
greifen. Wer anderen bei-
steht, riskiert, auch selbst
geschädigt zu werden. Den-
noch half eine Frau einem
Verletzten nach einer Mes-
serstecherei. Den entstande-
nen Sachschaden ersetzte ihr
der Gemeindeunfallversiche-
rungsverband (GUVV) West-
falen-Lippe.

Ein schreckliches Bild bietet
sich einer 59-jährigen Frau, als
sie nach lautem Klopfen ihre
Wohnungstür in einem Mehr-
familienhaus öffnet: Ihr Nach-
bar steht mit einem Messer vor
ihr und sein Bekannter bricht
stark blutend in ihrem Korri-
dor zusammen.

Die Frau reagiert geistesge-
genwärtig und couragiert: Sie
wirft den Nachbarn aus der
Wohnung, ruft den Notarzt
und die Polizei und kümmert
sich bis zu deren Eintreffen um
den Verletzten. 

Bei der Hilfeleistung werden
Wohnung und Kleidung der
Frau verschmutzt. „Wer ande-

ren spontan in Notsituationen
hilft, ist versichert. Dies um-
fasst sowohl Körper- als auch
Sachschäden“, erklärt Cornelia
Duda, Mitarbeiterin im Referat
für Grundsatzfragen der Reha-
bilitation und Entschädigung
beim GUVV Westfalen-Lippe.
„Dadurch soll Zivilcourage be-
lohnt werden.“ 

Zum Ausgleich für den ent-
standenen Sachschaden ersetzt
der GUVV Westfalen-Lippe der
Frau auf Antrag die Kosten für
die unbrauchbaren Gegenstän-
de. Im Rahmen der Sachscha-
denregulierung ist allerdings 
zu beachten, dass Versicherte
nicht besser gestellt werden als
vor dem Unfall. 

Hätte sich die Frau bei ihrem
Einsatz verletzt, wäre der
GUVV Westfalen-Lippe für alle
daraus resultierenden Folgen
eingetreten. Auch in einem sol-
chen Fall braucht sich niemand
Sorgen zu machen: Die Unfall-
versicherungsträger der öffent-
lichen Hand übernehmen alle
Kosten, die bei der Wieder-
herstellung der Gesundheit ent-
stehen.

Landesnachweis NRW

Dokumentierte
Anerkennung
Sozial engagierte Menschen
in NRW können bei ihrem
Verein, Verband oder ihrer
Organisation einen Nachweis
erhalten, der ihre Tätigkeit
dokumentiert und entspre-
chend würdigt.

„Landesnachweis NRW“
nennt das NRW-Ministeri-
um für Generationen, Familie,
Frauen und Integration dieses
Dokument. Es soll nicht nur
die Anerkennung für das Enga-
gement ausdrücken, sondern
auch die fachlichen und sozia-
len Kompetenzen der Ehren-
amtlichen bestätigen. Diese
Fähigkeiten bringen die Enga-
gierten in ihr Ehrenamt ein,
erwerben dort aber auch wei-
tere Qualifikationen. Der Lan-
desnachweis, so das Ministeri-
um, könne daher für potenzi-
elle Arbeitgeber eine wichtige
Entscheidungshilfe bei Bewer-
bungen sein. Mehr zum Lan-
desnachweis NRW kann in der
Broschüre „Ein Gewinn für
Alle“ nachgelesen werden, die
das Ministerium herausgege-
ben hat. Infos gibt es auch im
Internet unter:
www.engagiert-in-nrw.de


